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nung des Pflichtteils wird der Wert des Nachlasses 
zur Zeit des Erbfalles zugrunde gelegt.
(3) Der Pflichtteilsanspruch ist eine Nachlaßver
bindlichkeit. Sie entsteht mit dem Erbfall. Der An
spruch verjährt 2 Jahre nach Kenntnis vom Erbfall 
und vom Inhalt des Testaments, spätestens 10 Jahre 
nach dem Erbfall.
(4) Der Pflichtteilsanspruch ist vererblich.

§397
Verhältnis
des Pflichtteils zur Erbeinsetzung
(1) Ist der Pflichtteilsberechtigte mit einem Erbteil 
bedacht worden, der geringer ist als zwei Drittel des 
gesetzlichen Erbteils, kann er gegenüber den Miter
ben einen Pflichtteilsanspruch im Wert des an zwei 
Dritteln fehlenden Teiles geltend machen.
(2) Ist der Wert des Erbteils, mit dem der Pflicht
teilsberechtigte bedacht wurde, nicht größer als der 
Pflichtteilsanspruch und sind zugleich Vermächtnis
se oder Auflagen für ihn angeordnet, gelten diese als 
nicht angeordnet. Ist der Wert des Erbteils größer als 
der Pflichtteilsanspruch, kann der Pflichtteilsberech
tigte entweder den Erbteil mit den Verpflichtungen 
annehmen oder den Erbteil ausschlagen und den vol
len Pflichtteilsanspruch verlangen.
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten entsprechend, wenn 
der Pflichtteilsberechtigte mit einem Vermächtnis 
bedacht worden ist.

§ 398
Erfüllung des Pflichtteils
(1) Zur Erfüllung des Pflichtteilsanspruchs kann der 
Erbe ein ihm auferlegtes Vermächtnis so weit kür
zen, daß der Pflichtteil von ihm und dem Vermächt
nisnehmer verhältnismäßig getragen wird. Das glei
che gilt für eine Auflage.
(2) Einem pflichtteilsberechtigten Vermächtnisneh
mer gegenüber ist die Kürzung nur so weit zulässig, 
daß diesem der Pflichtteil verbleibt.
(3) Ist der Erbe selbst pflichtteilsberechtigt, kann er 
das Vermächtnis oder die Auflage so weit kürzen, 
daß ihm sein Pflichtteil verbleibt.

Fünftes Kapitel 
Rechtsstellung des Erben
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Allgemeine Bestimmungen

§ 399
Erbschaftserwerb
(1) Der Erbe erwirbt die Erbschaft mit dem Erbfall. 
Der Erbschaftserwerb durch einen Betrieb oder eine 
Organisation bedarf der staatlichen Genehmigung. 
Wird die Genehmigung nicht erteilt, gilt der Erwerb 
der Erbschaft als nicht erfolgt.

Anmerkung: Zur'Genehmigung vgl. §2 Abs. 1 
Buchst, c der GrundstücksverkehrsVO (Reg.-Nr. 8).

(2) Der Erbe ist berechtigt, von jedem Besitzer von 
Nachlaßgegenständen Auskunft über deren Umfang 
und Verbleib zu verlangen.

§ 400
Erbengemeinschaft
(1) Sind mehrere Erben vorhanden, steht ihnen die 
Erbschaft gemeinschaftlich zu. Bis zur Aufhebung 
der Erbengemeinschaft können sie über die Erb
schaft und die einzelnen Nachlaßgegenstände nur ge
meinschaftlich verfügen.
(2) Verpflichtungen aus der Verwaltung des Nach
lasses können die Erben nur gemeinsam eingehen. 
Notwendige Maßnahmen zur Erhaltung der Erb
schaft oder einzelner Nachlaßgegenstände kann je
der Erbe selbständig treffen. Er ist insbesondere be
rechtigt, zur Erhaltung von Grundstücken und Ge
bäuden Kredite aufzunehmen und Hypotheken zu 
bestellen.
(3) Jeder Erbe ist berechtigt, zur Erbschaft gehören
de Forderungen für alle Miterben geltend zu ma
chen.

§401
Verfügung über den Erbteil
(1) Jeder Erbe ist berechtigt, über seinen Erbteil 
durch notariell beurkundeten Vertrag zu verfügen.
(2) Der Erwerber tritt hinsichtlich der Rechte und 
Pflichten an die Stelle des Erben.
(3) . Den Miterben steht ein Vorkaufsrecht zu. Die 
Bestimmungen der §§38 und 39 sind entsprechend 
anzuwenden.

Zweiter Abschnitt 
Annahme und Ausschlagung 
der Erbschaft

§402
Grundsatz
(1) Der Erbe ist berechtigt, die Erbschaft innerhalb 
einer Frist von 2Monaten auszuschlagen. Für Erben 
mit Wohnsitz außerhalb der Deutschen Demokrati
schen Republik beträgt die Frist 6 Monate. Der Erbe 
kann die Erbschaft nicht mehr ausschlagen, wenn er 
sie angenommen hat.
(2) Die Erbschaft gilt als angenommen, wenn die 
Frist zur Ausschlagung verstrichen ist. Als Annahme 
der Erbschaft gelten auch die Verfügung über Nach
laßgegenstände oder über den Erbteil oder der An
trag auf Erteilung des Erbscheines.
(3) Eine Erbschaft darf nicht unter einer Bedingung 
oder Zeitbestimmung angenommen oder, ausge
schlagen werden. Auch die Annahme oder Aus
schlagung von Teilen der Erbschaft oder einzelner 
Nachlaßgegenstände ist nicht zulässig.
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